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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
VL 594/2021

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 2 Siegen, 18.10.2021
Bereich: Stadtreinigung
Bearbeitet von: Herrn Kölsch / Herrn Diehl

Beratungsfolge: X öffentlich nichtöffentlich

Bezirksausschuss IV - Siegen-Mitte 02.11.2021

Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld 03.11.2021

Kurzbezeichnung:

Straßenreinigungssatzung der Stadt Siegen vom 05.01.1989 in der Fassung der 27. Ände-
rungssatzung vom 15.12.2020;
hier: Anträge von Grundstückseigentümern

Beschlussvorschlag:

Der Bezirksausschuss stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu.

Sachverhalt / Begründung:

Aufgrund von Anregungen betroffener Anlieger und durch Überprüfungen der 
Reinigungspläne seitens der Verwaltung werden Änderungen des Straßenverzeichnisses 
erforderlich. Dadurch wird sowohl den Bedürfnissen der Anlieger sachgerecht Rechnung 
getragen als auch die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes optimiert.

Bezirkausschuss IV

Ählskopf (AV)

Die Anlieger beantragen, die Straßenreinigung in der Straße durch die Stadt Siegen 
vorzunehmen. Als Begründung wurde besondere Laubentwicklung und resultierende 
Glättegefahr angeführt.
Die Straße ist ca. 80 Meter lang, hat lediglich 6 Anliegergrundstücke und ist eine Sackgasse. 
Sie ist weder verkehrswichtig noch gefährlich. Auch durch die Begründung sind die 
Voraussetzungen zur Reinigung durch die Stadt Siegen nicht gegeben.
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Fast in allen Straßen in Siegen gibt es Bäume und damit Laubentwicklung. Dass die 
Laubentwicklung in der Straße Ählskopf so ungewöhnlich hoch ist und den Anliegern 
dadurch eine Reinigung der Straße nicht zuzumuten wäre, konnte nicht festgestellt werden.
Von daher wird vorgeschlagen, den Antrag auzulehnen, so dass die Reinigung weiterhin auf 
die Anlieger übertragen bleibt.

Bezirkausschuss VI

An der Steinlücke, Abzweig zu Haus-Nr. 2, 4, 6 (AV)

Ein Anlieger beantragt den Straßenteil in den Winterdienst aufzunehmen. Als Begründung 
führt er an, dass er den Winterdienst aus Alters- und persönlichen Gründen nicht mehr 
ausführen kann. 
Der Straßenteil ist jedoch weder verkehrswichtig noch gefährlich.
Die Begründung ändert an dieser Einstufung nichts und ist auch nicht geeignet, um eine 
Aufnahme in den Winterdienst zu befürworten. 
Daher wird vorgeschlagen, den Antrag abzulehnen, so dass die Winterwartung dieses 
Straßenteils weiterhin auf die Anlieger übertragen bleibt.

Finanzielle Auswirkungen  ja  nein

Gesamtkosten
der Maßnahme

     

jährliche Folgekosten

     

Finanzierung
Eigenanteil

     

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

     

Abstimmung
mit dem Kämmerer

ist erfolgt.

ist nicht erforderlich, 
da Haushaltsmittel 
im Haushaltsjahr zur 
Verfügung stehen.

Veranschlagung

im Finanzplan

     

im Ergebnisplan

     

Nein Ja, mit

     

Kostenträger/
Investitionscode
     
Sachkonto
     

Klimaschutz

Klimarelevanz

Nein 
Ja, positiv
Ja, negativ
Prüfbedarf

Veränderungen CO2-
Emissionen

erhebliche Reduktion
geringe Reduktion
geringe Erhöhung
erhebliche Erhöhung

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

Ja 
Nein
Unbekannt

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

Nein 
Ja 

Erläuterung Klimarelevanz
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Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)

i. A.

gez.

Oliver Schmidt

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.




